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Verfahrensvermerke  

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbe- 
schlusses der GBmeindovertretung 
vom„.'t1„tJ!.11„B.3.„„„„„  Die ortsübliche 

 
 

Die Gemeindevertretung hat · ·· · · 
am„„4:-.1<!1L3.3. den Entwurt zur Abrun- 
dungssat '!ung beschlossen und zur Ausle- 

 
 

Der Entwurf der Abrundungssatzuq,g haj in 
der Zeit vom.,ftf.,7.,IJ.!I: bis zum.11..„"t. „ .'J.. 
während folgender Zetten,,-..s.i /M.„ ,„i<,„- 

 
 

Die berührten Träger öffentlicher Belange 
sind mit Schreiben vom ... ..f:......S..':t.....zur 
Stellungnahme aufgefordert worden . 

 
 

Oie Gemeir ,devertretung hat die vorge- 
brachten Bedenken und Anregungen der 
Bürger sov.1e die Stellungnahmen der 

 
 

Die Satzung Ist nach der öffentlichen Aus- 
legung geändert worden. Daher haben die 
Entwürte der Satzung und der BegründunJ} 

Bekanntmachung des Aufstellungsbe- gung bes\immt. öffentfich ausgelegen. Die öffentliche Aus- Träger ölf entlich2( Belange in der Zeit vom. Q„ 9.,!l1. bis„. 5.,„11.!„.8..t: 
schlusses ist durch Aushang_ an den Be- 
kanntmachungstafeln  vc.m i;i,.M.„33„„bis 
]„;,1.'.2 •.i3.ertolgt. 

legung Ist mit dem Hinweis, daß Bedenken 
und Anregungen während der Auslegungs- 
frist von jedermann schriftlich oder zur Nie- 

 
„ §.r. '. - = .„ 

ortsüblich bekannt gemacht worden. 

am„„„t/i„s;..:J..::J..„„ .geprüft. 
Das Ergebnis isl mitgeteilt worden. 

während folgender Zeiten erneut öffentlich 
BUS'.Jelegen . ( Dabei ist bestimmt worden, 
daß Bedenken und Anre3ungen nur zu den 
geänderten und ergänzten Teilen vorge- 
bracht werden können). 

 
 

Groß Salitz r- ,5:„ .lJ:„ jJ. 

?t' : J ,„o\O'(;R    :, 

Der Bürgermeister & 
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Der Bürgermeister 

Siegel ,,c.  -r:' er.y-" :'«<ow"" 

Siegel 

 
 
 

Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hin- Oie Gemeindevertretung hat die vorge- Oie Satzung über den im Zusammenhang Die Genehmigung der Satzung wurde gern. Die Auflagen wurden durch den satzungs- Die SatzunJ über den im Zusammenhang Oie Genehmigung der Satzung sowie die 
weis, daß Bedenken und Anregungen wäh- brachten Bedenken und Anregungen zu bebauten Ortsteil bestehend aus der Plan- § 246a Abs . 1 Satz 1 Nr. 4 BauGB l.d. F.d. ändemden Beschluß der Gemeindevertre- bebauten Ortsteil wird hiermit ausgefertigt. Stelle, bei der sie Satzung auf Dauer wäh- 
rend der Auslegungsfrist von jedermann 
schriftlich oder zur Niederschrift vorge- 
bracht werden können, am„1.1"!.l0.„ 1„. 
1111„:RM:>:ß&v...\):i:„„„.ortsübllch bekannt 
gemacht worden':'bie Träger öffentlicher 
Belan wurden mit dem Schreiben · 
vom..ll.1.1.\0.,..5.J:.....von der erneuten Aus- 
legung benachrich1igt . 

den Änderungen der Sutzun-.!J. sowie er 
Begründung am„IX0„.6,. „„„gepruft. 
Das Ergebnis Ist mitgeteilt worden. 

oder: Zu den Änderungen der Satzung und 
der Begründung sind koine Bedenken und 
Anregungen eingegangen. 

zeichnunc und dem Text, wurde am 
„„„.;!,Q,)!,ö„„.3.7:„„„„„von der Gemein- · 
devertretung beschlossen . 

lnvestitionserleichterungs-   und Wohnbau- 
landgesetzes vom 22.4.1993 i.V.m. § 1 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 der Landesverordnung 
zur Übertragüng von Aufgaben der höhe- 
ren Verwaltungsb6hörde nach dem BauGB 
vom 16.7.1993 vom .'1.S,„';\ ,dJ.5:\ g 
Az.Jf./..(;d.„:Z„„„„. - roit •'111090• eeilt. 
"":'A: .>e. 'R../ . 'D;e ee......,;.l"""J. 
;f'""" <Mc. tt.v.nJ.ciJ. .  380, 3901  3 S -:i>J 

f\.lo.cc{ - 01<f!.e.cv....y.-i&e< w.k 3c - 

 
lg u':;.t;;;;;i;)jj  ·:;,·;dert 

Innenministers Nerfügu s Landrates 
des Kreises ....... ..„„.„.„.„.•„•• .••„„.„.„„.„ 
vom....„.• 

rend des Dienststunden von jedermann 
eingesehen werden kann, sind 
amt.1.9.„i'.lQ ...„3. . ortsüblich bekanntge- 
macht worden. In der Bekanntmachung ist 
auf die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens - und Formvorschr iften und 
di13 Rechtsfolgen hingewiesen worden. Die 
Satzung Ist mithin am /.11.l „'1.Q,„ .g„ rechts- 
verbindlich geworden. 

 
 

Groß Satd..Q.„t.11.1„   ::f .G 
le,-.\c4  ""'-<...::1e. W<'"SC«,4 , j 

 

Groß Salilz, den„„„„.„„„„.„„ 
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Der Bürgerm · er 
..„ ..„„„„.„. .(0.:::vl' 
Der Bürgermeister 
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Übersichtsplan 

Legende 

ABRUNDUNGSFLÄCHEN 
(§4 BauGB- MaßnahmenG) 

UMGRENZUNG VON SCHUTZGE- 
BIETEN UNDSCHUTZOBJEKTEN IM 

, SINNE DES NATURSCHUTZRECH- 
TES (§ 5 ABS. 6 BauGB SOWIE §20 
BNATSCHG) 

III 
D 

FLÄCHEN ZUR ERHALTUNG VON 
BÄUMEN UND STRÄUCHERN 

WASERFLÄCHEN 

ÖFFENTLICHE VERWALTUNGEN 

FLÄCHEN ZUM ANP FLANZEN VON 
BÄUMEN UND STRÄUCHERN 
 
EINZELANL AGEN (UNBEWEGLI- 
CHE KULTURDE'NKMAL E), DIE 
DEM DENKMALSCHUTZ UNTER- 
LIEGEN 

SPIELANLAGEN EINFAHRT 

DI 
0 

KIRCHEN UND KIRCHLICHEN 
ZWECKEN  DIENENDE 
GEBÄUDE UND EINRICHTUNGEN D liHENZE DES RÄUMLICHEN 

GELTUNG SBEREICHS 
DER SATZUNG 
(§9 ABS. 7 BauGB) 

ABLAGERUNGEN 

  
' 

···-.'J 

   

   

 

Satzung 
nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2a BauGB-MaßnahmenG 

 
Satzung der Gemeinde Groß Salitz über die Klarstellung und Abrundung des im Zusammen- 
hang bebauten Ortsteiles Groß Salitz 
Die Gemeinde Gro:l Salitz erläßt gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 des Baugesetzbuches  ( BauGB ) i.d.F. der 
Bekanntmachung CB.12.1986 (BGBl:I S. 2253) zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Baugesetzbuches 
vom 30. Juli 1996 (BGBI. 1, S. 1189) in Verbindung mit § 4 Abs. 2a BauGB MaßnahmenG folgende Satzung: 

 
1 

Räumlicher Geltungsbereich 
(1) Die Klarstellun J und Abrundung des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles Groß Salitz (§ 34 BauGB) umfaßt 

das Gebiet, da; innerhalb der in der beigefügten Karte eingezeichneten Abgrenzungslinie  liegt. 
(2) Die beigefügte Karte ist Bestandteil dieser Satzung. 

 
§ 2 

Inhaltliche Festsetzung 
(1) Im räumlichen Geltungsbereich der Satzung richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben grundsätz lich nach 

§ 34 Abs. 1 bis 3 BauGB. 
(2) Auf den zur At rundung einbezogen Außenbereichsflächen  sind ausschließlich Wohngebäude zulässig. 
(3) Gern. §  4 Abs. 2a BauGB-MaßnahmenG ist für die zur Abrundung einbezogenen Außenbereichsflächen  ein Aus- 

gleich durch Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern zu bringen, der bis spätesten eine Vegetationsperiode 
nach Abschlu P.. der Baumaßnahmen zu realisieren ist. 

 
§ 3 

Bei Bekanntwerde n von Altlasten sind diese entsprechend § 23Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz M-V den für Alt- 
lasten zuständigen Behörden anzuzeigen . 

 
§ 4 

Inkrafttreten 
Die Satzung tritt ar.1Tage nach ihrer Bekanntmachung und der Bekanntmachung der Genehmigung der höheren Ver- 
waltungsbehörde  in Kraft. 

 
 
 

................................................................... 
Der Bürgermeister 
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